
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Anstellung von Ärzten bei Ärzten, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Anstellung von Ärzten bei Ärzten Teil 1
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Demnach dürfen in Einzel-
ordinationen künftig Ärzte 

im Ausmaß eines Vollzeit-
äquivalents (40 Wochenstun-

den) angestellt werden. Dieses 
Vollzeitäquivalent darf auf maxi-

mal zwei teilzeitbeschäftige Ärzte aufgeteilt 
werden. In Gruppenpraxen dürfen Ärzte im Um-
fang von zwei Vollzeitäquivalenten (80 Wochen-
stunden) angestellt werden, wobei dieses Voll-
zeitäquivalent auf maximal vier teilzeitbeschäf-
tigte Ärzte aufgeteilt wird.

Kassenärzte oder Kassengruppenpraxen dürfen 
Ärzte aber nur anstellen, sofern die Kasse zu-
stimmt.
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Das neue Ärztegesetz – 
im Speziellen § 47a – 
 ermöglicht eine Anstel-
lung von Ärzten in 
Einzel ordinationen oder 
Gruppenpraxen.


